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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

übermittelt in der Beilage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Klimaschutzgesetz 

novelliert wird (KSG-Novelle 2015) samt WFA, Erläuterungen und Textgegenüberstellung zur 

Begutachtung mit dem Ersuchen um allfällige Stellungnahme an das BMLFUW, Abteilung I/4 

(abt.14@bmlfuw.gv.at) bis längstens 

 

Freitag, 10. Juli 2015 

 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, so wird angenommen, 

dass gegen den Entwurf kein Einwand besteht. Die Übermittlung gilt gleichzeitig als 

Übermittlung im Rahmen des Konsultationsmechanismus. Es wird ersucht, die Stellungnahme 

auch dem Parlament elektronisch (begutachtungsverfahren@parlament.gv.at) zu übermitteln. 

 

Für den Bundesminister: 

SC DI Liebel 

 

 

 

An die 
Begutachtungsstellen 
laut Verteiler 
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